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Pilze in der Ausstellung ist voll berechtigt
und auch deren systematische Einordnung.
Denn die Ausstellung soll auch denjenigen
Besuchern etwas bieten, die ihrer Vorkennt-
nisse wegen fiir alle diese Sachen bedeutend
mehr empféinglich sind. Schliesslich muss eine
Pilzausstellung auch nach gewissen einheit-
lichen Grundsétzen geordnet sein. Da liegt
schliesslich nichts naher, als dass man hiefiir

die systematische Einordnung wiéhlt. Diese
erleichtert den damit Beauftragten auch das
Arrangement bedeutend. Es ist deshalb erfor-
derlich, dass bei der nunmehrigen « Verein-
heitlichung » die Systematik nicht zu kurz
kommt und Neues wenigstens soweit beriick-
sichtigt, als dieses bereits Allgemeingut ge-
worden ist. Schreier.

Das Reglement tiber den Verkauf und die Kontrolle von essbaren

Pilzen der Stadt Zirich vom 7. August 1937,

Mit der Aufstellung von Verkaufsvorschrif-
ten und mit Kontrollbestimmungen greift die
offentliche Verwaltung oft erheblich in die
Rechte des Einzelnen ein. Zwar sieht die Bun-
desverfassung die Handels- und Gewerbefrei-
heit vor (§ 31), bestimmt aber, dass dem Bunde
die Befugnis zukomme, gesetzliche Bestim-
mungen iiber den Verkehr mit Nahrungs- und
Genussmitteln aufzustellen.

Die Gesetzgebung trigt somit dem Umstand
Rechnung, dass bei Dingen, die das Leben
beriihren, ein Sichselbstiiberlassen in gewissen
Fillen unabsehbare Nachteile fiir Einzelne
oder gar fiir ganze Bevolkerungskreise nach
sich ziehen kénnte. Die Gesetzgebung greift
ein, sobald es sich hierbei um eine 6ffentliche
Angelegenheit handelt, und das ist dann der
Fall, wenn einer einem beliebigen andern
etwas anbietet, {ibergibt, verkauft, d. h. wenn
ersterer etwas «in Verkehr bringt ».

-Die Wissenschaft ist heute so weit, dass sie
Gefahren aufdecken und verhiiten kann, lange
bevor sie an die ahnungslose Bevolkerung her-
antreten koénnen, Gefahren, die der Einzelne
festzustellen gar nicht in der Lage ware. Des-
gleichen liefert die hochentwickelte Nahrungs-
mitteltechnik Produkte, deren wirklicher Wert
der Laie nicht mehr festzustellen vermag und
ebenso gibt es Naturprodukte, zu deren Be-
wertung Spezialkenntnisse notwendig sind. In
der Schaffung von Lebensmitteldmtern und in
der Berufung von Kontrollbeamten bedient

sich somit die Offentlichkeit Spezialisten und
Wissenschaftern, die als Beamte an ihrer Statt
die Untersuchungen nach Wert oder Unwert,
Vollstédndigkeit oder Mangelhaftigkeit, Zutrag-
lichkeit oder Gefahr iiberall da anstellen, wo
Dinge von Allgemeinwichtigkeit oder von Ge-
fahr fiir Gesundheit und Leben im Spiele sind.

Aus dem Angefiihrten ldsst sich daher das

Wesen der behordlichen Kontrolle der Lebens-
mittel folgendermassen definitionsmassig be-

* grenzen:

Die Kontrolle und die Verkaufsbestimmun-
gen, welche deren Durchfiihrbarkeit sicher-
stellen, sind tiberall dort angezeigt, wo eine
ernsthafte Gefahr fiir Leben und Gut des Ein-
zelnen vorhanden ist, die von einem durch-
schnittlich begabten, jedoch fachménnisch
nicht gebildeten Menschen nicht erkannt wer-,
den kann. Es ergibt sich daraus, dass die

“behordliche Kontrolle beschrinkt bleiben muss

und nicht, wie es oft von entsprechenden In-
teressenten gefordert wird, auf alles ausgedehnt
werde, wo lediglich weniger bedeutende Nach-
teile oder ungefahrliche Gesundheitsstorungen
moglich sind. Dagegen steit der Artikel 31
der Bundesverfassung. Die Kontrolle darf
daher auch nicht aus rein verwaltungstechni-
schen, erzieherischen Griinden oder nach per-
sonlichen Ansichten die angegebene Grenze
iiberschreiten.

Es ist zuzugeben, dass in praxi der landes-
iibliche Gebrauch, die Anspriiche der Bevdl-
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kerung und der Grad der Unmittelbarkeit der
Gefahrdrohung einen gewissen Spielraum ver-
langen.

Alle diese Einschrdnkungen heben aber die
Giiltigkeit des prinzipiellen Grundsatzes der
Handels- und Gewerbefreiheit nicht auf, und
daher sind Kontrollbestimmungen aufzustellen
nur wo absolut notwendig.

Das neue ziircher Reglement ist in dieser
Beziehung ein beachtenswerter Versuch, der
ganz auf das Prinzipielle geht: intensive Kon-
trolle, wo Gefahr vorhanden ist und méglichste
Freiziigigkeit, wo Gefahr fehlt. Daher bestimmt
es, dass die beiden harmlosen Pilzarten, kulti-
vierte Champignons und Eierschwdmme, an
verschiedenen, jedoch den Gesundheitsbehor-
den bekanntgegebenen Stellen verkauft wer-
den diirfen und dass sie von den Organen der
Lebensmittelpolizei kontrolliert werden und
nicht mehr der speziellen Pilzkontrolle vorzu-
weisen sind.

Mit dieser Massnahme ist nicht nur den
obigen Gesichtspunkten weitgehend Rechnung
getragen worden, sondern ein zweiter, nicht
minder wichtiger Punkt wird damit angestrebt.

Eine Kontrolle ist wertlos oder geradezu
noch geféhrlicher als keine, wenn sie nicht
durchgreifend ist. Sobald eine Kontrolle ein-
gesetzt ist, verldsst sich das Publikum darauf
und wird weniger kritisch eingestellt sein, als
wenn es sich auf eigenes Urteil und eigene Vor-
sicht angewiesen weiss. Bei jeder Aufstellung
von Kontrollbestimmungen ist es somit ein
ganz wesentliches Moment, durch tiberlegte
und Kklare Ausfiihrungsbestimmungen die
durchgreifende Wirksamkeit sicher zu stellen.

Diese Gefahr einer nicht umfassenden Kon-
trolle — das sei hier betont — ist beim Pilz-
handel besonders gross. Im Gegensatz zu
andern Kontrollen gelingt es aus sachlichen
Griinden nicht, die Ware selber als « die Kon-
trolle passiert » zu bezeichnen durch Stempel
oder anderes. Die Beigabe eines Scheines ist
eine Kenntlichmachung sehr beschréinkter
Sicherheit und jeder Beamte, der sich ein-
gehend mit diesen Moglichkeiten beschiftigt

hat und nicht einfach seine Dienstginge zum
Markt als gentigend erachtet, muss zugeben,
dass von einzelnen Elementen mit jedem Mittel
versucht wird, die Kontrolle zu umgehen. Ver-
einigt sich mit solcher Disziplinlosigkeit zu-
gleich sachliche Unkenntnis, so entsteht eine
ernst zu nehmende Gefahr fiir das ahnungslos
kaufende Publikum, und bei betrﬁgerischei‘
Behauptung, die Ware habe die Kontrolle
passiert, was noch mit einem unterschobenen
Kontrollschein plausibel gemacht werden kann,
kann auch das Vertrauen in die Kontrolle
schweren Schaden erfahren,

In der Verunmoglichung des illegalen Han-
dels liegt — meines Erachtens — ein Haupt-
punkt, den eine Kontrollvorschrift zu bertick-
sichtigen hat.

Oder wiére es zu verantworten, dem anstén-
digen und zuverldssigen Verkdufer, dessen
Kontrollierung sachlich weniger dringend ist,
den Gang zur Kontrollstelle oder den Verzicht
auf einen Frithverkauf vor stattgehabter Kon-
trolle zuzumuten und stillschweigend den Un-
ordentlichen, der den ganzen Sinn behord-
licher Schutzmassnahmen gefdhrdet und die
Gesundheit seines Konsumenten bedroht, lau-
fen zu lassen?

Das ziircherische Reglement und die damit
in Zusammenhang stehenden technischen Mass-
nahmen versuchen nun ganz besonders, iiber
diesen schwierigen Punkt hinweg zu kommen,
und hier wird der ganze Kontrollapparat kon-
zentriert. Denn abgesehen von den mit Frei-
ziigigkeit behandelten Pilzarten soll kein Quan-
tum eines andern Pilzes bei einem Verkiufer
liegen, noch in einer Gaststdtte verabreicht
werden, ohne dass der Besitzer in der Lage
wire, auch einen Kontrollschein, beziehungs-
weise einen Teilkontrollschein fiir seine Pilze
vorzeigen zu konnen. Es versteht sich, dass
ortlicher Bereich und zeitliche Giiltigkeit der
Scheine stark eingeschriankt sind.

Eine Neuordnung, die insbesondere die Pilz-
verkdufer interessiert und die in der gleichen
Linie der vorhin genannten Bestreben liegt,
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ist eine bedeutende Herabsetzung der Kon-
trollgebiihren. Betont soll noch werden, dass
zur Berticksichtigung des Liebhabersammlers,
der eine Sicherung durch die Kontrollstelle
wiinscht, und des Héndlers, der die Kontrolle
starker in Anspruch nimmt, eine Gebiihren-
abstufung vorgenommen wurde.

Ein dritter Punkt sei zum Schlusse noch
erwahnt, die « Naturschutzbestimmung» von
Ziffer 5, wonach das Gesundheitsamt einzelne
Arten vom Markte ausschliessen kann.

Auf einem grossen Markte kénnen nicht alle
Pilze, die in nur verschwindenden Quantititen
und vielleicht nur alle paar Jahre auftreten,
als marktfahig betrachtet werden (im Gegen-
satz zur Kontrolle von Pilzen fiir Private auf
der Kontrollstelle). Es liegt in den Kompe-
tenzen der Gesundheitsbehorde, die markt-
fahigen Pilze zu bestimmen und mit einer Liste
zu bezeichnen. Unter diesen spérlichen Arten
sind nun solche, deren Vorkommen {iberhaupt
gefahrdet ist.

Es ist eine ldngst bekannte Tatsache, dass
in der Umgebung grosserer Siedelungen man-
che Pilzarten rasch verschwinden, so dass sei-
tens des schweizerischen Verbandes der Pilz-
vereine schon seit Jahren der Ruf nach Schutz-

massnahmen erténte. Die Vereinigung amt-
licher Pilzkontrollorgane der Schweiz hat eben-
falls ihre Aufmerksamkeit diesen Verhéltnissen
geschenkt und versucht, trotz den grossen
Schwierigkeiten, die sich hier entgegenstellen,
Wege zu finden, wie ein Schutz wirksam durch-
gefiihrt werden konnte.

Nebenbei sei erwahnt, dass nicht zu Unrecht
darauf hingewiesen wird, dass der Pilzertrag
unseres Landes einen nicht zu unterschétzen-
den wirtschaftlichen Wert darstelle, der vor
Zerstorung durch Raubbau geschiitzt werden
miisse. Eine diesbeziigliche Bestimmung be-
deutet hier keineswegs eine idealistische Mass-
nahme, sondern eine sehr reale, jedoch auf
weitere Sicht gerichtete Vorsorge. Das ziir-
cher Reglement ist wohl das erste, das einen
diese Bestrebungen beriicksichtigenden Para-
graphen besitzt.

Es ist zu wiinschen, dass diesem Reglement
der Erfolg beschieden sei, der dem Sinne ent-
spricht, in dem es entstanden ist: den Unkun-
digen zu schiitzen und die Verwendung eines
Geschenkes unseres heimatlichen Bodens, un-
serer Pilze, in verniinftiger und gewinnbrin-
gender Weise allen Kreisen zugdnglich zu
machen, A. U. Diniker.

Unsere Winterarbeit.
Von Edmund Burki, [. Verbandssekretar.

~ Der ziircherische Pilzlerhaudegen Willy

Arndt hat einmal die Pilzsammler treffend in
zwei Lager ausgeschieden: in die Magenbota-
niker und die echten Pilzfreunde, d.h. in
Materialisten und Idealisten. Die ersteren
verstehen unter der Winterarbeit eines Pilzlers
das restlose Vertilgen der angelegten Pilzvor-
rate. Viele unter ihnen beurteilen ihre Kennt-
nis auf mykologischem Gebiete nach der Quan-
titat ihrer gesammelten Pilze. Nicht so die
Grosszahl der zweiten Gruppe, die wéhrend
der langen Winterszeit nicht nur eingemachte,
sondern auch geistige Pilzkost verzehren will.
Welche Spezialplatten miissen nun den letz-

tern, verwohnten Kostgingern verabreicht
werden, damit sie mit der besorgten Vereins-
leitung zufrieden sind ?

Man gestatte mir, hier einen schiichternen
Versuch zu wagen und diverse Rezepte solch
winterlich mykologischer Blutreinigungskuren
fiir die zweite der Arndt’schen Pilzlergruppe
in Vorschlag zu bringen. Sie sind erprobt, nur
kommt es auch auf die Kéche und die Zutaten
an!

Fiir die Wintertitigkeit, wenn von einer
solchen gesprochen werden soll, kommen mo-
natliche Veranstaltungen in Frage, wie z. B.



	Das Reglement über den Verkauf und die Kontrolle von essbaren Pilzen der Stadt Zürich vom 7. August 1937

